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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547) hat die Techni-
sche Hochschule Köln die folgende Prüfungsordnung als Satzung erlassen: 

 

 



Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Studiengang Integrated Design (auslaufend) mit dem Ab-
schlussgrad Bachelor of Arts der Fakultät für Kulturwissenschaften der Fachhochschule Köln 
vom 26. Juni 2009 (Amtliche Mitteilung 12/2009), geändert mit Satzung vom 18. Dezember 2014 
(Amtliche Mitteilung 59/2014), wird wie folgt geändert: 

1. In der Bezeichnung der Prüfungsordnung sowie in § 1 Abs. 1 Satz 1, § 3 Abs. 5 Satz 2, § 17
Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie § 31 Abs. 5 wird das Wort „Fachhochschule“ durch die Worte „Techni-
schen Hochschule“ und in § 1 Abs. 2 Satz 1 durch die Worte „Technische Hochschule“ ersetzt. 

2. In § 21 wird hinter Absatz 3 der folgende Absatz 4 angefügt;

„(4) Lehrende, Lehrbeauftragte sowie akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
nach Maßgabe des Prüfungsausschusses als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen. Die Zulassung 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.“ 

3. In § 22 Abs. 4 werden in Satz 1 hinter dem Wort „Moderation“ ein Komma und die Worte: „Ver-
teidigung des Präsentierten“ sowie in Satz 2 hinter dem Wort „wird“ die Worte „vom Prüfungsaus-
schuss bzw.“ eingefügt und hinter Satz 4 ein neuer Satz 5 mit dem folgenden Wortlaut angefügt: 
„§ 21 Abs. 4 gilt entsprechend“. 

4. In § 24 Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe „Audiovisuelle Medien“ gestrichen und durch „Image and
Motion“ ersetzt. 

Artikel II 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. September 2015 in Kraft und wird in den Amtlichen Mittei-
lungen der Technischen Hochschule Köln veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturwissenschaften vom 
10. Dezember 2015 und nach rechtlicher Prüfung durch das Präsidium der Technischen Hochschu-
le Köln vom 2. März 2016. 

Köln, den 4. Mai 2016         Der Präsident 
 der Technischen Hochschule Köln 

 In Vertretung 

        Prof. Dr. –Ing. Klaus Becker 
  Geschäftsführender Vizepräsident 
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